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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

Frage 1: Welche Wildtiere (Säugetiere) leben in Ber-

lin? (bitte soweit möglich nach Anzahl und Bezirken 

aufschlüsseln) 

 

Antwort zu 1: Die Gesamtartenliste der Säugetiere 

umfasst 59 Arten. 

 

Quantitative Angaben liegen nur zu wenigen Säuge-

tierarten im Land Berlin vor: 

 

- Bei den Fledermäusen finden regelmäßig Zählun-

gen an den großen Winterquartieren statt. Bei der 

letzten Kontrolle wurden hierbei ca. 5.100 Tiere 

gezählt. Da in einigen Quartieren (Zitadelle Span-

dau, Fort Hahneberg) nur ein kleiner Teil der Tiere 

erfasst wird, und zahlreiche kleine Quartiere nicht 

bekannt sind, kann vermutlich von mindestens 

dem doppelten Bestand ausgegangen werden. 

- Der Biber hat rund 40 Ansiedlungen im Land Ber-

lin. Dies entspricht vermutlich 100-150 Individu-

en. 

 

Zu den in Berlin lebenden jagdbaren Wildtieren gibt 

es keine zahlenmäßigen Erfassungen. 

 

 

Frage 2: Gibt es Aufklärungskampagnen für die Berli-

nerinnen und Berliner bzgl. des Umgangs mit den Wild-

tieren in der Stadt, wenn nein, warum nicht, wenn ja, wie 

sehen diese aus? 

 

Antwort zu 2: Über die Internetseiten der Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung und Umwelt und die Ver-

sendung von Broschüren werden die Berlinerinnen und 

Berliner informiert. Des Weiteren gibt es das Wildtiertele-

fon, welches derzeit im Auftrag des Senats vom Natur-

schutzbund (NABU) Berlin betreut wird und zu jagdbaren 

Säugetieren Auskünfte erteilt. Darüber erfolgt eine geziel-

te Beratung im Einzelfall auf Anfrage. 

 

Bei Bedarf werden zu speziellen Themen Pressemit-

teilungen herausgegeben. 

 

 

Frage 3: Zu welchen Problemen und Konflikten 

kommt es mit Wildtieren in der Stadt? 

 

Antwort zu 3: Grundsätzlich ist ein Leben mit den 

Wildtieren ohne Probleme und Konflikte in der Stadt 

möglich. In Einzelfällen können demnach beispielhaft 

folgende Situationen auftreten: 

 

Fledermäuse fliegen in der Zeit der Auflösung der 

Wochenstuben (Juli/August) vermehrt in Wohnungen ein, 

was vereinzelt zu Handlungsbedarf führt. Maulwürfe 

führen durch ihre Grabtätigkeit zu Problemen auf Sport-

plätzen oder in Gärten. Biber fressen im Winterhalbjahr 

Gehölze an den Gewässern und in deren Nähe an. 

 

Bei den jagdbaren Säugetieren kann die Errichtung 

von Bauen durch Wildkaninchen oder Füchse zu Proble-

men führen. Steinmarder oder Waschbären können sich in 

Wohngebäuden einnisten oder Wildschweine auf Garten-

grundstücken Schäden verursachen, sofern die Gebäude 

oder Grundstücke nicht entsprechend gesichert sind. 

 

 

Frage 4: Wie viele Wildtiere wurden 2014 bei der 

NABU-Wildvogelstation abgegeben? Wie viele Tiere 

konnten dort wieder ausgewildert werden? 

 

Antwort zu 4: Es wurden im Jahr 2014 fünf Säugetiere 

(hilflose Fledermäuse) bei der Wildvogelstation des NA-

BU abgegeben und wieder ausgewildert.  
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Frage 5: Wie ist die Zusammenarbeit mit den Umwelt- 

und Naturschutzverbänden zu diesem Thema? 

 

Antwort zu 5: Es gibt zu diesen wie zu anderen The-

men eine enge Zusammenarbeit. Da die Kompetenz  bei 

den Umwelt- und Naturschutzverbänden vorhanden ist, 

werden entsprechende Aufträge wie z.B. die Bestandser-

fassung im Rahmen der Roten Liste von gefährdeten 

Zielarten oder die Beratung der Bevölkerung an diese 

Organisationen gegeben. 

 

  

Berlin, den 16. Juli 2015 

 

 

In Vertretung 

 

C h r i s t i a n   G a e b l e r 

................................ 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 21. Juli 2015) 

 


